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Beitragsordnung  
 
Der Vereinsbeitrag setzt sich aus zwei Posi4onen zusammen. 
 
1. Der Hauptvereinsbeitrag (Falls Sie noch kein Mitglied in der SG-Sendenhorst sind). 
2. Der Vereinsbeitrag für die Tanzsportabteilung. 
 
Informa4onen zur Abbuchung: 
Die Abbuchung der Vereinsbeiträge findet zweimal im Jahr staK.  
Mit der ersten Abbuchung wird zusätzlich der Hauptvereinsbeitrag wie folgt abgebucht. 
 
Werden Sie im ersten ½ Jahr Mitglied fällt der Hauptvereinsbeitrag für das ganze Jahr an. Werden Sie erst 
im zweiten Halbjahr Mitglied fällt nur der halbe Hautvereinsbeitrag erhoben. 
 
Der Vereinsbeitrag wird immer monatlich berechnet. 
 
Bei unterjährigem EintriK werden der Hauptvereinsbeitrag nur zeitanteilig berechnet.   
 
Der Hauptvereinsbeitrag ist nur einmal pro MitgliedschaQ in der SG zu entrichten.  
Das heißt wenn Sie bereits Mitglied in der SG Sendenhorst sind, enTällt der Hauptvereinsbeitrag für Sie. 
 
Wie hoch ist der Haupt- und Vereinsbeitrag? 
Die Höhe des Haupt- und Vereinsbeitrag ist vom Alter des Vereinsmitglieds abhängig. 
Kinder und Jugendliche bezahlen weniger als Erwachsene. 
 

  



 
 

 
Kündigung 
 
Kündigungen sind nur schriQlich mit einer Frist von sechs Wochen zum 30.06 oder 31.12. des jeweiligen 
Jahres möglich. 
 
 
Einzugsermäch4gung 
 
Kündigungen sind nur schriQlich mit einer Frist von sechs Wochen zum 30.06 oder 31.12. des jeweiligen 
Jahres möglich. 
 
 


